
Rhein-Sieg-Kreis 
Der Landrat 
- 51.0 - Jugendamt 

Siegburg, den 23.06.2014 

An die 
Mitglieder des 
Jugendhilfeausschusses 

nachrichtlich 
CDU-Kreistagsfraktion 
SPD-Kreistagsfraktion 
Kreistagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
FDP-Kreistagsfraktion 
Gruppe im Kreistag DIE LINKE 
Gruppe im Kreistag FUW / BfM 

Abstimmung außerhalb einer Sitzung 
hier: Festlegung der Kriterien für die Vergabe der Fördermittel für zusätzliche 
Sprachförderung sowie plusKita im Rahmen des zweiten Kibiz- Änderungsgesetzes 

Sehr geehrte Mitglieder des Jugendhilfeausschusses, 

der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 08.05.2014 unter TOP 6.2 beschlossen, 
dass zur Vergabe der Mittel für zusätzliche Sprachförderung und plusKita im Rahmen des 
zweiten Kibiz- Änderungsgesetzes die Verwaltung Kriterien erarbeiten, die Mitglieder des 
Jugendhilfeausschusses über diese schriftlich informieren und die Entscheidung auf dem 
schriftlichen Wege einholen soll. 

Im Einvernehmen mit der Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses erhalten Sie hierzu einen 
Beschlußvorschlag nebst drei Anlagen. 

Bitte teilen Sie der Verwaltung, Frau Maleike, per E-Mail (rita.maleike@rhein-sieq-kreis.de), per 
Fax (02241 - 133187) oder auf dem Postweg bis zum mit, ob Sie dem 
Beschlussvorschlag zustimmen. Das vorstehende Datum des Fristablaufs wird als das Datum 
der Entscheidung verwendet. 

Sofern sich aus Ihren Rückmeldungen noch ein erheblicher Gesprächsbedarf ergeben sollte, 
wird die Verwaltung die Vorsitzende informieren und die Einberufung einer Sondersitzung 
anregen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 



RHEIN-SIEG-KREIS 

DER LANDRAT 

51 - Jugendamt 23.06.2014 

B e s c h l u s s v o r l a g e  
für eine Abstimmung außerhalb einer Sitzung 

Gremium Datum Zuständigkeit 
Jugendhilfeausschuss Entscheidung 

Festlegung der Kriterien für die Vergabe der 
Fördermittel für zusätzliche Sprachförderung und 
plusKita im Rahmen des zweiten Kibiz-
Änderungsgesetzes 

Beschlussvorschlag: 

Der Jugendhilfeausschuss beschließt, 

- die Mittel für die zusätzliche Sprachförderung nach den zur Sprachförderung dargestellten 
Kriterien der Alternative III zu vergeben (siehe Anlage 1), 

- die Mittel für die „plusKitas" nach den zur „PlusKita" dargestellten Kriterien der Alternative 
II zu vergeben (siehe Anlage 1). 

In den Anlagen 2 und 3 ist erkennbar, welche Einrichtungen nach den jeweiligen Kriterien 
berücksichtigt werden. Sollten Einrichtungen die Fördermittel nicht annehmen, so wird nach den 
jeweiligen Kriterien die als nächstes zu berücksichtigende Einrichtung ermittelt. 

Vorbemerkungen: 

Der Landtag NRW hat die Änderung des Kinderbildungsgesetzes am 04.06.2014 beschlossen. 
Im Vorgriff auf dieses Gesetz wurden dem Rhein-Sieg-Kreis für die zusätzliche Sprachförderung 
nach § 16 b KiBiz (neue Fassung) Gesamtmittel in Höhe von 105.000,- Euro, für die Förderung 
von „plusKitas" nach § 16 a KiBiz (neue Fassung) Gesamtmittel in Höhe von 225.000,- Euro in 
Aussicht gestellt. 

Erläuterungen: 

Sprachförderung: 

Das Land hat der Vergabe der Mittel an die Jugendämter die Kriterien „Kinder unter sieben 
Jahre in Familien mit Leistungsbezug nach SGB II" und „Kinder in Kindertageseinrichtungen, in 
deren Familien vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird" zugrunde gelegt. Die gesetzlichen 
Bestimmungen sehen vor, dass die Mindesthöhe der an eine Einrichtung auszuzahlenden 
Pauschale 5.000,- € beträgt. Bei einer voraussichtlichen Gesamtsumme von 105.000,- €. 
ergeben sich damit maximal 21 Pauschalen. Die Festlegung der Kriterien für die Weitergabe an 
die einzelnen Einrichtungen obliegt den Jugendämtern. 
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Als einzige harte Fakten liegen dem Jugendamt die Zahlen der Kinder vor, für die bislang im 
Kindergartenjahr 2013/2014 Sprachförderung nach Delfin 4 geleistet wird. Die Verwaltung hat für 
die Auswahl drei Alternativen erarbeitet, die alle auf den absoluten Zahlen dieser Kinder 
aufbauen. Die Alternativen sind konkret in Anlage 1 unter „Sprachförderung" dargestellt. 

Verschiedene Träger haben bereits darauf hingewiesen, dass in vielen Fällen die einfache 
Pauschale nicht ausreicht, um die Sprachförderung angemessen leisten zu können. Die 
Verwaltung teilt diese Auffassung und spricht sich deshalb dafür aus, dass möglichst viele 
Einrichtungen eine doppelte Pauschale erhalten sollen, auch wenn damit letztlich insgesamt 
weniger Einrichtungen eine Förderung erhalten. Weiterhin vertritt die Verwaltung die Auffassung, 
dass die Infrastruktur der Sprachförderung in jeder Gemeinde vorhanden sein sollte und deshalb 
wenigstens eine Einrichtung in jeder Gemeinde eine Förderung erhalten sollte. 
Vor diesem Hintergrund spricht sich die Verwaltung dafür aus, zur Vergabe der 
Sprachfördermittel die Kriterien der Alternative III anzulegen. 

Das Land hat der Vergabe der Mittel an die Jugendämter das Kriterium „Kinder unter sieben 
Jahre in Familien mit Leistungsbezug nach dem SGB II" zugrunde gelegt. Die gesetzlichen 
Bestimmungen sehen vor, dass die Mindesthöhe der an eine Einrichtung auszuzahlenden 
Pauschale 25.000,- € beträgt. Bei einer voraussichtlichen Gesamtsumme von 225.000,- € 
ergeben sich damit maximal 9 Pauschalen. Die Festlegung der Kriterien an die einzelnen 
Einrichtungen obliegt den Jugendämtern. 

Als harte Fakten, in denen sich der Bezug von Leistungen nach dem SGB II oder eine 
vergleichbare finanzielle Lage widerspiegelt, liegen dem Jugendamt die Zahlen der Kinder vor, 
deren Eltern keinen Elternbeitrag leisten müssen. Dabei sind allerdings die Fälle 
herauszurechnen, bei denen die Beitragsbefreiung aufgrund des Besuchs des letzten 
Kindergartenjahres, der Geschwisterkindregelung oder der Nutzung eines Integrativplatzes 
erfolgt. 
Die Verwaltung hat für die Auswahl vier Alternativen erarbeitet, bei denen entweder die absolute 
Zahl der so ermittelten Kinder oder aber deren prozentualer Anteil an der Gesamtbelegung der 
jeweiligen Einrichtung im Vordergrund stehen. Kombiniert wird dies mit der Frage, ob in jeder 
Gemeinde mindestens eine Einrichtung berücksichtigt werden soll oder nicht. Die Alternativen 
sind konkret in Anlage 1 unter „plusKita" dargestellt. 

Die Verwaltung vertritt die Auffassung, dass die Infrastruktur der plusKita in jeder Gemeinde 
vorhanden sein sollte und daher mindestens eine Einrichtung in jeder Gemeinde Fördermittel 
erhalten sollte. Weiterhin spiegeln die absoluten Zahlen der betroffenen Kinder den Bedarf und 
den damit verbundenen Aufwand realistischer wider, als der prozentuale Anteil dieser Kinder an 
der Gesamtbelegung. 
Vor diesem Hintergrund spricht sich die Verwaltung dafür aus, zur Vergabe der Fördermittel für 
plusKitas die Kriterien der Alternative II anzulegen. 

Schriftlich zur Abstimmung an die Mitglieder des Jugendhilfeausschusses 
Im Auftrag 

plusKita: 
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51.01 02.06.2014 
H. Delling 
(R. 3596) 

Kriterien für die Vergabe der Mittel für plusKita und zusätzliche Spachförderung 
(verwaltungsinterne Vorlage) 

Allgemein: 

Zu beiden Listen gilt, dass in Spalte A die Einrichtungen (differenziert nach Gemeinden), in 
Spalte D das jugendamtsinterne Aktenzeichen der Einrichtung und in Spalte E die Gesamtzahl 
der Kinder der jeweiligen Tageseinrichtung gemäß Bewilligungsbescheid für das 
Kindergartenjahr 2013/2014 dargestellt sind. 
In Spalte E (nur bei Sprachförderung) ist die absolute Zahl der Kinder dargestellt, die in der 
jeweiligen Einrichtung im Kindergartenjahr 2013/2014 Sprachförderung erhalten, in Spalte F 
(nur bei Sprachförderung) der prozentuale Anteil dieser Kinder an der Gesamtkinderzahl der 
Kinder in der Einrichtung. In Spalte J (nur bei plusKita) sind die absoluten Zahlen der Kinder 
dargestellt, für die im Kindergartenjahr 2013/2014 kein Kostenbeitrag verlangt wird; Kinder 
im letzten Kindergartenjahr, Integrativkinder und Geschwisterkinder wurden 
herausgerechnet. In Spalte K (nur PlusKita) ist wiederum der prozentuale Anteil dieser Kinder 
an der Gesamtzahl der Kinder in der jeweiligen Einrichtung dargestellt. 
In den folgenden Spalten ist die Rangfolge nach den unterschiedlichen Alternativen 
angegeben. 

Sprachforderung: 
(voraussichtliche Bewilligungssumme 105.000,- €; Mindesthöhe einer Pauschale 5.000,-
€; damit maximal 21 Pauschalen möglich) 

Alternative I: 

berücksichtigt werden die Einrichtungen mit den höchsten absoluten Zahlen von 
Kindern, die im Kindergartenjahr 2013/2014 Sprachförderung erhalten, 
bei Ranggleichheit ist die Höhe des prozentualen Anteils entscheidend 

die bisherige Einzelförderung entfallt (für Kinder die bislang getestet wurden gilt noch 
eine Übergangsfrist), eine Reihe von Kindergärten, die Kinder mit Förderbedarf 
betreuen, werden keine Förderung erhalten 

Alternative II: 

berücksichtigt werden alle Einrichtungen mit 10 oder mehr Kindern, die im 
Kindergartenjahr 2013/2014 Sprachförderung erhalten. Die Einrichtungen erhalten 
(soweit möglich) die doppelte Fördersumme 
bei Ranggleichheit ist die Höhe des prozentualen Anteils entscheidend 

Alternative III: 

es sollen möglichst viele Einrichtungen die doppelte Pauschale erhalten, d.h., 10 
Einrichtungen erhalten die doppelte Pauschale, 1 Einrichtung die einfache Pauschale 
die Rangfolge ergibt sich aus den absoluten Zahlen der Kinder, die im 
Kindergartenjahr 2013/2014 Sprachförderung erhalten haben 
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bei Ranggleichheit ist die Höhe des prozentualen Anteils entscheidend 
in jeder Gemeinde soll mindestens eine Einrichtung eine Förderung erhalten. (Dies 
fuhrt vorliegend zu der Sonderentscheidung, dass im Rang 10 die evang. Kita in 
Eitorf berücksichtigt wird. 

Hinweise: 

Alternative I fuhrt zur Berücksichtigung möglichst vieler Einrichtungen 
Alternative II setzt Schwerpunkte und berücksichtigt, dass Einrichtungen mit vielen 
Sprachforderkindern auch höhere Aufwendungen haben 
Alternative III setzt ebenfalls Schwerpunkte durch Doppelförderung und 
berücksichtigt zusätzlich, dass in jeder Gemeinde mindestens eine Einrichtung eine 
Förderung erhält 
Eine Alternative, die sich nach der Höhe der prozentualen Anteile richtet, wurde 
nicht dargestellt, da bei einer solchen Lösung in zwei Gemeinden (Much und 
Ruppichteroth) überhaupt keine Mittel fließen würden. 

plusKita: 
voraussichtliche Bewilligungssumme 225.000,- €; Mindesthöhe einer Pauschale 25.000,-
€; damit maximal 9 Pauschalen möglich) 

Alternative I: 

berücksichtigt werden die Einrichtungen mit den höchsten absoluten Zahlen von 
Kindern, für die im Kindergartenjahr 2013/2014 kein Kostenbeitrag verlangt wird 
bei Ranggleichheit ist die Höhe des prozentualen Anteils entscheidend 

Alternative II: 

je Gemeinde soll mindestens eine Einrichtung berücksichtigt werden 
berücksichtigt wird jeweils die Einrichtung mit den höchsten absoluten Zahlen von 
Kindern, für die im Kindergartenjahr 2013/2014 kein Kostenbeitrag verlangt wird, 
bei Ranggleichheit ist die Höhe des prozentualen Anteils entscheidend 
die 9. Pauschale wird an die Einrichtung vergeben, die im Vergleich der 
zweitplatzierten Einrichtungen jeder Gemeinde die höchste absolute Zahl von 
Kindern hat, für die im Kindergartenjahr 2013/2014 kein Kostenbeitrag verlangt 
wird. 

Alternative III: 

berücksichtigt werden die Einrichtungen mit den höchsten prozentualen Anteilen an 
Kindern, für die im Kindergartenjahr 2013/2014 kein Kostenbeitrag verlangt wird 
bei Ranggleichheit ist die Höhe der absoluten Zahlen entscheidend 

Alternative IV: 

je Gemeinde soll mindestens eine Einrichtung berücksichtigt werden 
berücksichtigt wird jeweils die Einrichtung mit dem höchsten prozentualen Anteil an 
Kindern, für die im Kindergartenjahr 2013/2014 kein Kostenbeitrag verlangt wird 
bei Ranggleichheit ist die Höhe der absoluten Zahlen entscheidend 
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die 9. Pauschale wird an die Einrichtung vergeben, die im Vergleich der 
zweitplatzierten Einrichtungen jeder Gemeinde den höchsten prozentualen Anteil an 
Kindern hat, für die im Kindergartenjahr 2013/2014 kein Kostenbeitrag verlangt wird 

Hinweise: 

bei den Alternativen I und III fließen in verschiedene Gemeinden überhaupt keine 
Mittel 
soweit in den Alternativen II und IV (Spalte M und O) stehen, weisen diese auf 
die zweitplazierten Einrichtungen hin, die nicht berücksichtigt werden können 
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SDrachförderuna (Verqabe von maximal 21 Pauschalen) 

1 

Gemeinde / Einrichtung Nr. Kinder Kinder Anteil in Rang Rang Rang 
gesamt mit % Alterna Alterna Anterna 

Sprachfö live tive tive 
2 rder. 1 II III 
3 Alfter 

4 

Name 

2,4 5 St. Matthäus 1 84 2 2,4 
6 St. Jakobus 2 40 1 2,5 
7 St. Lambertus 3 24 3 12,5 
8 St. Maria Heimsuchung 4 51 1 2,0 
9 Gemeindekindertageseinrichtung Purzelbaum 5 64 0 0,0 
10 Fröbel-Kindergarten 6 25 0 0,0 
11 Ev. Kindergarten Witterschlick 7 22 0 0,0 
12 St. Maria Himmelfahrt 8 42 6 14,3 
13 Gemeindekindertaqesstätte 9 40 0 0,0 
14 Waldorf-Kindergarten Heidgen 10 47 1 2,1 
15 Matthias-Claudius Kita 11 32 0 0,0 
16 AWO-Kiga Buntstifte 12 23 11 47,8 5 5 5 
17 Huppekästchen 13 34 0 0,0 
18 Waldorf-Kindergarten Sonnenblume 209 25 0 0,0 
19 Gemeindekindertageseinrichtung Rasselbande 250 80 0 0,0 
20 AWO-Kindergarten Sonnenblume 274 

296 
55 7 12,7 

21 AWO-Kindergarten Sterntaler 
274 
296 52 5 9,6 

22 Treeqenium Tiny Tots 301 42 0 0,0 
23 Kinderzentren Kunterbunt 302 ? 
24 

25 Eitorf 
26 Name 
27 Kindergarten Buntstifte 41 43 9 20,9 14 
28 Ev. Kindergarten Eitorf 42 70 10 14,3 12 12 10 
29 Knallfrosch 43 34 0 0,0 
30 St. Patricius 44 60 2 3,3 
31 AWO-Kiga Mühleip 45 50 3 6,0 
32 AWO-Kiga Irlenborn 46 20 1 5,0 
33 St. Petrus Canisius 47 35 3 8,6 
34 Haus Kunterbunt 48 43 3 7,0 
35 Mertener Schlossgespenster 193 20 0 0,0 
36 Immergrün 212 53 2 3,8 
37 Waldwichtel 215 39 0 0,0 
38 Bitzer Schlümpfe 217 20 4 20,0 
39 Harmonie 220 58 0 0,0 
40 

41 Much 
42 Name 
43 St. Martinus 111 68 7 10,3 
44 St. Johann Baptist 112 43 1 2,3 
45 Gemeindekindertaqeseinrichtunq Himmelsleiter 113 35 2 5,7 i 
46 St. Maria Himmelfahrt 114 102 12 11,8 4 4 4 
47 Gemeindekindertageseinrichtung Wellerscheid 115 68 5 7,4 
48 Purzelbaum 116 42 0 0,0 
49 Ev. Kindergarten Arche Noah 197 68 6 8,8 
50 

51 Neunkirchen-Seelscheid 
52 Name 
53 Aktionkindergarten 117 86 12 14,0 3 3 3 
54 St. Margareta 118 101 7 6,9 
55 St. Georg 119 56 7 12,5 
56 Zwergennest 120 59 6 10,2 
57 Initiative Kindergarten Pohlhausen 121 64 2 

1 
3,1 

58 Seelkirchen 192 83 
2 
1 1,2 

59 Ev. Kindergarten Seelscheid 195 67 3 4,5 
60 KIWI 246 75 1 [ 1,3 
61 CKiS 257 48 10 20,8 10 10 11 
62 
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63 Ruppichteroth 
64 Name 
65 St. Severin 131 63 0 0,0 
66 Ökumenischer Kindergarten Schneckenhaus 132 22 0 0,0 
67 Linter" m Regenbogen 133 117 11 9,4 9 9 9 
68 St. Servatius 134 46 0 0,0 
69 Ökumenischer Kindergarten Spatzennest 135 52 4 7,7 
70 Winterscheider Wirbelwinde 265 56 2 3,6 
71 

72 Swisttal 
73 Name 
74 St. Kunibert 153 47 13 27,7 2 2 2 
75 St. Nikolaus 154 60 5 8,3 
76 St. Georg 155 35 8 22,9 17 
77 Regenbogenkindergarten 156 77 8 10,4 18 
78 Kindergarten Quellenstraße 157 88 11 12,5 8 8 8 
79 St. Petrus und Paulus 158 66 10 15,2 11 11 
80 Ev. Kindergarten Odendorf 159 45 7 15,6 19/20 
81 Ev. Kindergarten Heimerzheim 160 50 14 28,0 1 1 1 
82 Integrativer Waldorfkindergarten Sonnentor 161 30 0 0,0 
83 Villa Kunterbunt 210 41 0 0,0 
84 Montessori-Kinderhaus Sonnenstrahl 226 24 1 4,2 
85 

86 Wachtberg 
87 Name 
88 St. Maria Rosenkranzkönigin 162 68 11 16,2 6 6 6 
89 St. Georg 163 22 0 0,0 
90 Gem.-Kita Die kleinen Strolche Oberbachem 164 44 9 20,5 15 
91 St. Raphael 165 47 3 6,4 
92 Gemeindekindertaqeseinrichtunq KinderW.E.L.T. 166 71 4 5,6 
93 Integr. Gem.-Kita Die Fabelkinder Adendorf 167 52 4 7,7 
94 Gem.-Kita Niederbachemer Glühwürmchen 168 95 10 10,5 13 13 
95 Ev. Kindergarten Ließem 169 47 7 14,9 21 
96 Drachenhöhle 181 55 3 5,5 
97 Gemeindekiga Maulwurfshügel 238 22 5 22,7 
98 Waldorfkindergarten Pech 252 24 0 0,0 
99 Integr. Gem.-Kita Drachenfelser Ländchen 300 75 9 12,0 16 
100 

101 Windeck 
102 Name 
103 Gemeindekindertageseinrichtung Abenteuerland 170 45 1 2,2 
104 Gemeindekindertageseinrichtung Sausewind 171 40 5 12,5 
105 Gemeindekindertageseinrichtung Regenbogenland 173 70 4 5,7 
106 Gemeindekindertageseirnichtung Sonnenstrahlen 174 45 7 15,6 19/20 
107 Integr. Gemeindekindertageseinrichtung Vogelnest 175 75 11 14,7 7 7 7 
108 Gemeindekindertageseinrichtung Sonnenblume 176 45 2 4,4 
109 Rappelkiste 191 33 2 6,1 
110 Calimero 196 45 4 8,9 
111 Mollyland 204 36 0 0,0 
112 DRK-Kindergarten Zauberwald 230 75 2 2.7tr 
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1 

plUSKita (Verqabe von maximal 9 Pauschalen) 
1 

Gemeinde / Einrichtung Nr. Kinder Kinder Anteil in Rang Rang Rang Rang 
gesamt mit Prozent Altern Altern Altern Altem 

Kosten be ative ative ative ative 
2 itraa "0" I I II III IV 
3 Alfter 

4 

Name 

5 St. Matthäus 1 84 9 10,7 
6 St. Jakobus 2 40 8 20,0 
7 St. Lambertus 3 24 2 8,3 
8 St. Maria Heimsuchung 4 51 4 7,8 
9 Gemeindekindertageseinrichtung Purzelbaum 5 64 9 14,1 

10 Fröbel-Kindergarten 6 25 0 0,0 
11 Ev. Kindergarten Witterschlick 7 22 1 4,5 
12 St. Maria Himmelfahrt 8 42 6 14,3 
13 Gemeindekindertagesstätte 9 40 2 5,0 
14 Waldorf-Kindergarten Heidgen 10 47 1 2,1 
15 Matthias-Claudius Kita 11 32 2 6,3 
16 AWO-Kiga Buntstifte 12 23 7 30,4 i j 
17 Hüppekästchen 13 34 1 2,9 
18 Waldorf-Kindergarten Sonnenblume 209 25 7 28,0 5 * 
19 Gemeindekindertageseinrichtung Rasselbande 250 80 11 13,8 * 

20 AWO-Kindergarten Sonnenblume 274 55 11 20,0 6 
21 AWO-Kindergarten Sterntaler 296 52 2 3,8 
22 Treegenium Tiny Tots 301 42 6 14,3 
23 Kinderzentren Kunterbunt 302 999 

24 

25 Eitorf 
26 Name 
27 Kindergarten Buntstifte 41 43 11 25,6 9 7 •* 

28 Ev. Kindergarten Eitorf 42 70 14 20,0 4 3 a 
29 Knallfrosch 43 34 1 2,9 
30 St. Patricius 44 60 4 6,7 
31 AWO-Kiga Mühleip 45 50 7 14,0 
32 AWO-Kiga Irlenborn 46 20 2 10,0 
33 St. Petrus Canisius 47 35 5 14,3 
34 Haus Kunterbunt 48 43 12 27,9 8 * 6: 4 
35 Mertener Schlossgespenster 193 20 2 10,0 
36 Immergrün 212 53 7 13,2 
37 Waldwichtel 215 39 4 10,3 

10,0 38 
39 

Bitzer Schlümpfe 217 20 2 
10,3 
10,0 38 

39 Harmonie 220 58 2 3,4 
40 

41 Much 
42 Name 

10,3 43 St. Martinus 111 68 7 10,3 * 

44 St. Johann Baptist 112 43 
35 

1 2,3 
45 Gemeindekindertageseinrichtunq Himmelsleiter 113 

43 
35 3 8,6 

46 St. Maria Himmelfahrt 114 102 8 7,8 8 
47 Gemeindekindertageseinrichtung Wellerscheid 115 68 5 7,4 
48 Purzelbaum 116 42 7 16,7 * 6 
49 Ev. Kindergarten Arche Noah 197 68 6 8,8 
50 

51 Neunkirchen-Seelscheid 
52 Name 
53 Aktionkindergarten 117 86 14 16,3 5 4 7 

54 
55 

St. Margareta 118 101 9 8,9 54 
55 St. Georg 119 56 9 16,1 
56 Zwergennest 120 59 5 8,5 
57 nitiative Kindergarten Pohlhausen 121 64 0 0,0 
58 Seelkirchen 192 83 1 1,2 
59 Ev. Kindergarten Seelscheid 195 67 1 1,5 
60 KIWI 246 75 1 1,3 
61 CKiS 257 48 Ol 0,0 
62 
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63 Ruppichteroth [ 
64 Name 
65 St. Severin 131 63 6 9,5 
66 Ökumenischer Kindergarten Schneckenhaus 132 22 1 4,5 
67 Unter' m Regenbogen 133 117 14 12,0 6 5 i 

68 St. Servatius 134 46 5 10,9 
69 Ökumenischer Kindergarten Spatzennest 135 52 8 15,4 * 8 
70 Winterscheider Wirbelwinde 265 56 0 0,0 
71 

72 Swisttal 
73 Name 
74 St. Kunibert 153 47 6 12,8 
75 St. Nikolaus 154 60 1 1,7 
76 St. Georg 155 35 0 0,0 
77 Regenbogenkindergarten 156 77 4 5,2 
78 Kindergarten Quellenstraße 157 88 6 6,8 
79 St. Petrus und Paulus 158 66 3 4,5 
80 Ev. Kindergarten Odendorf 159 45 5 11,1 
81 Ev. Kindergarten Heimerzheim 160 50 14 28,0 % 2 4 f 
82 Integrativer Waldorfkindergarten Sonnentor 161 30 6 20,0 * * 

83 Villa Kunterbunt 210 41 3 7,3 . 

84 Montessori-Kinderhaus Sonnenstrahl 226 24 ! 0 0,0 
85 — 
86 Wachtberg 
87 Name 
88 St. Maria Rosenkranzkönigin 162 68 6 8,8 
89 St. Georg 163 22 1 4,5 
90 Gem.-Kita Die kleinen Strolche Oberbachem 164 44! 7 15,9 
91 St. Raphael 165 47 1 2,1 
92 Gemeindekindertaqeseinrichtunq KinderW.E.L.T. 166 71 4 5,6 
93 Integr. Gem.-Kita Die Fabelkinder Adendorf 167 52 10 19,2 7 1 
94 Gem.-Kita Niederbachemer Glühwürmchen 168 95 10 10,5 * 

95 Ev. Kindergarten Ließem 169 47 8 17,0 * 

96 Drachenhöhle 181 55 2 3,6 
97 Gemeindekiga Maulwurfshügel 238 22 1 4,5 
98 Waldorfkindergarten Pech 252 24 2 8,3 
99 Integr. Gem.-Kita Drachenfelser Ländchen 300 75 8 10,7 

100 

101 Windeck 
102 Name 
103 Gemeindekindertaqeseinrichtunq Abenteuerland 170 45 6 13,3 1 
104 Gemeindekindertageseinrichtung Sausewind 171 40 6 15,0 
105 Gemeindekindertageseinrichtung Regenbogenland 173 70 9 12,9 
106 Gemeindekindertageseirnichtung Sonnenstrahlen 174 45 17 37,8 2: 9 2 . 9 
107 Integr. Gemeindekindertageseinrichtung Vogelnest 175 75 19 25,3 1 1 8 
108 Gemeindekindertageseinrichtung Sonnenblume 176 45 9 20,0 
109 Rappelkiste 191 33 13 39,4 T 1 1 
110 Calimero 196 45;! 3 6,7 
111 Mollyland 204 36 j 3 8,3 
112 DRK-Kinderqarten Zauberwald 230 75 5 6,7 
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